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Vollmachts- und Weisungsformular
Briefwahl

Senden Sie bitte das gesamte ausgefüllte Formular, ggf. einschließlich Stimmabgabe- bzw. Weisungsbogen, rechtzeitig an  
Evonik Industries AG, c/o ADEUS Aktienregister-Service-GmbH, Postfach 57 03 64, 22772 Hamburg oder auch  
eingescannt per E-Mail an die E-Mail-Adresse hv-service.evonik@adeus.de.

Auch im Fall einer Briefwahl bzw. Vollmachtserteilung ist eine form- und fristgemäße Anmeldung erforderlich.  
Anmeldeschluss ist Montag, der 24. August 2020, 24:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit - MESZ), Zugang bei uns.

Bei Fragen rund um die Hauptversammlung wenden Sie sich bitte an die Aktionärshotline, die Ihnen von Montag bis Freitag von 
8:00 – 18:00 Uhr (außer an Feiertagen) unter der Telefonnummer +49 1802 - 739 376 zur Verfügung steht (6 Cent je Anruf aus dem 
Festnetz der Deutschen Telekom, max. 42 Cent/Minute aus deutschen Mobilfunknetzen).

Bitte tragen Sie hier Name, Anschrift und Aktionärsnummer ein:

1

Name und Vorname des Aktionärs /der Aktionäre Aktionärsnummer

Straße und Hausnummer oder Postfach des Aktionärs /der Aktionäre

Postleitzahl Wohnort, gegebenenfalls Land

2a

2b

Vollmacht und Weisung an die von der Evonik Industries AG benannten Stimmrechtsvertreter*

Briefwahl

Vollmacht und Weisung 

Vollmacht und ggf. Weisung an Intermediär, Aktionärsvereinigung, Stimmrechtsberater oder  
gleichgestellte Person

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit die von der Evonik Industries AG benannten Stimmrechtsvertreter Melanie Minnerop und 
Oliver Schmitt (beide Mitarbeiter der Evonik Industries AG) jeweils einzeln, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/
uns in der am 31. August 2020 stattfindenden Hauptversammlung der Evonik Industries AG zu vertreten und gemäß meiner/
unserer auf dem beigefügten Weisungsbogen erteilten Weisungen ohne Offenlegung meines Namens/unserer Namen in der 
Hauptversammlung abzustimmen. Bitte verwenden Sie zur Weisungserteilung den beigefügten Weisungsbogen.

 * Die von der Evonik Industries AG benannten Stimmrechtsvertreter werden von der Vollmacht nur Gebrauch machen, soweit ihnen ausdrückliche Weisungen zur 
Ausübung des Stimmrechts vorliegen. Dabei werden sie ausschließlich Weisungen berücksichtigen, deren Gegenstand im Rahmen des beigefügten Weisungsbogens 
liegt. Unberücksichtigt bleiben insbesondere Weisungen zur Abgabe oder zum Stellen von Anträgen oder zur Einlegung von Widersprüchen. Vollmachten und 
Weisungen an die von der Evonik Industries AG benannten Stimmrechtsvertreter müssen, wenn sie nicht über den Online-Service erteilt werden, bis zum Ablauf des 
30. August 2020, 24:00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sein. Entsprechendes gilt für die Änderung bereits erteilter Weisungen bzw. für den Widerruf der Vollmacht.

Ich/Wir stimmen(n) im Wege der Briefwahl wie nachfolgend angegeben ab.  
(Bitte verwenden Sie zur Stimmabgabe den beigefügten Stimmabgabe- bzw. Weisungsbogen.)

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit den nachstehend genannten Intermediär, die nachstehend genannte Aktionärsvereinigung 
bzw. den nachstehend genannten Stimmrechtsberater (im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG), bzw. die 
diesen gleichgestellte Person mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, ggf. gemäß meiner/unserer beigefügten Weisung 
ohne Offenlegung meines Namens/unserer Namen abzustimmen. Soweit ich/wir keine Weisungen erteilt habe(n), soll das 
Stimmrecht gemäß Abstimmvorschlag des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters bzw. der diesen 
gleichgestellten Person ausgeübt werden. Bitte verwenden Sie zur Weisungserteilung den beigefügten Weisungsbogen.

Für den Fall, dass eine Anmeldung bislang noch nicht erfolgt ist, soll diese durch den Intermediär, die Aktionärs
vereinigung, den Stimmrechtsberater bzw. die gleichgestellte Person vorgenommen werden.

Senden Sie bitte das gesamte ausgefüllte Formular – ggf. einschließlich Weisungsbogen – an den Intermediär, die Aktionärs
vereinigung oder den Stimmrechtsberater bzw. die diesen gleichgestellte Person Ihrer Wahl, und zwar in dem Fall, dass eine 
Anmeldung bislang noch nicht erfolgt ist, so rechtzeitig, dass der Intermediär, die Aktionärsvereinigung, der Stimmrechts-
berater bzw. die diesen gleichgestellte Person die Anmeldung bis spätestens 24. August 2020 (Zugang bei uns) vornehmen 
kann. Bitte vergewissern Sie sich zuvor, ob und unter welchen Voraussetzungen der gewählte Intermediär oder Stimmrechts-
berater  bzw. die diesen gleichgestellte Person/ die gewählte Aktionärsvereinigung bereit ist, Ihr Stimmrecht auszuüben.

Sollte der bevollmächtigte Intermediär oder Stimmrechtsberater bzw. die diesen gleichgestellte Person/die bevollmächtigte 
Aktionärsvereinigung zur Vertretung meiner/unserer Stimmrechte nicht bereit sein, so bevollmächtige(n) ich/wir hiermit  
die unter 2a genannten, von der Evonik Industries AG benannten Stimmrechtsvertreter zu den dort genannten Bedingungen, 
gemäß meiner/unserer auf dem beigefügten Weisungsbogen erteilten Weisungen abzustimmen, sofern dieses Formular 
rechtzeitig an die Evonik Industries AG weitergeleitet wurde (ggf. diesen Satz streichen, wenn nicht gewünscht).

Name und Sitz des Intermediärs/der Aktionärsvereinigung/des Stimmrechtsberaters/der gleichgestellten Person�

Unterschrift(en) (freiwillig)Falls von dem/den Aktionär(en) abweichend:
Name(n) einschl. Vorname(n) des/der Erklärenden
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oder



Vollmachts- und Weisungsformular 
Briefwahl
Stimmabgabe- bzw. Weisungsbogen – im Fall von 1, 2a und ggf. 2b der Briefwahl bzw. dem Vollmachts- und Weisungsformular 
ausgefüllt beilegen.

Bitte erteilen Sie zu allen Tagesordnungspunkten eine Weisung bzw. geben zu allen Tagesordnungspunkten Ihre Stimme ab.

Punkte der Tagesordnung

Anträge von Aktionären
Etwaige zugänglich zu machende Gegenanträge, die bis zum Ablauf des 16. August 2020 (24:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit – 
MESZ) eingehen, werden im Internet unter www.evonik.de/hauptversammlung veröffentlicht.

Für den  
Vorschlag der  
 Verwaltung*

Gegen den  
Vorschlag der  
 Verwaltung*

Stimm- 
 enthaltung*

Antrag A

Antrag B

Antrag C

Antrag D

Antrag E

Antrag F

Antrag G

Antrag H

Antrag I

Antrag J

Für den

Antrag

Für den

Antrag

Für den

Antrag

Da- 

gegen

Da- 

gegen

Da- 

gegen

Ent- 

haltung

Ent- 

haltung

Ent- 

haltung
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Ich/Wir gebe(n) Briefwahlstimmen dahingehend ab bzw. erteile(n) Weisungen, in allen Punkten der Tagesordnung 
für die Vorschläge der Verwaltung zu stimmen, soweit nicht nachfolgend abweichende Briefwahlstimmen ab
gegeben bzw. Weisungen erteilt werden. Dies gilt auch für etwaige Abstimmungen über Gegenanträge, die unter 
www.evonik.de/hauptversammlung zugänglich gemacht werden.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes**

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

5. Bestellung des Abschlussprüfers

6. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

7. Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

8. Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder

 * Bezieht sich jeweils auf den Beschlussvorschlag der Verwaltung, wie in der am 16. Juli 2020 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung bekannt gemacht 
(einschließlich einer darin angekündigten möglichen Anpassung des Gewinnverwendungsbeschlusses). Die Bezeichnung der Tagesordnungspunkte ist hier verkürzt.

 ** Sollte über die Entlastung im Wege der Einzelentlastung abgestimmt werden, werden die von der Evonik Industries AG benannten Stimmrechtsvertreter hinsichtlich 
aller Mitglieder des Vorstandes bzw. Aufsichtsrates, deren Entlastung von der Verwaltung vorgeschlagen wird, einheitlich, wie von Ihnen angekreuzt, abstimmen. 
Entsprechendes gilt bei Stimmabgabe per Briefwahl.


